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Mitteilung 

 

 

Auswahlverfahren für die Zulassung zum universitären Lehrgang für Integrationslehrpersonen für die 

deutschsprachigen Mittel- und Oberschulen – provisorische Bewertungsrangordnungen 

 

 

Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, 

 

ich informiere Sie hiermit darüber, dass die provisorischen Bewertungsrangordnungen für das 

Auswahlverfahren um Zulassung zum universitären Lehrgang für Integrationslehrpersonen für die 

deutschsprachigen Mittel- und Oberschulen gemäß Dekret der Landesschulschuldirektorin 978/2019 an der 

Anschlagtafel der Deutschen Bildungsdirektion und auf deren Homepage veröffentlicht wurden sowie als 

Anhang zu dieser Mitteilung beigefügt sind.  

Die Bewerberinnen und Bewerber können innerhalb 15. Mai 2019 bei der Landesschuldirektorin unter der  

E-Mail-Adresse Bildungsverwaltung@provinz.bz.it Eingaben gegen diese Ranglisten einreichen. Auch die 

Verwaltung kann in Rahmen des Selbstschutzes die notwendigen Richtigstellungen vornehmen. 

 

Die Bewerberinnen und Bewerber, die mit Vorbehalt in die provisorische Bewertungsrangordnung 

aufgenommen wurden, müssen bei sonstigem Ausschluss den Vorbehalt innerhalb der vorgenannten 

Eingabefrist auflösen. Das Ansuchen um Auflösung des Vorbehalts ist nach den Modalitäten und mit dem 

Vordruck gemäß Rundschreiben Nr. 6/2019 einzureichen und muss innerhalb 15. Mai 2019 bei der 

Bildungsverwaltung einlangen. 

 

Zur Lesart der provisorischen Bewertungsrangordnungen: Diese wurden zur besseren Übersicht in ein 

einziges Dokument zusammengefasst. Darin sind alle Bewerberinnen und Bewerber aufgelistet, die sowohl 

die schriftliche als auch mündliche Prüfung bestanden haben. In Spalte 2 findet sich die Position in der 

provisorischen Bewertungsrangordnung für die Mittelschule, in Spalte 3 jene in der provisorischen 

Bewertungsrangordnung der Oberschule. Die jeweiligen Prüfungsergebnisse sowie die Punkte der 

Titelbewertung sind nachfolgend angeführt. Bei Punktegleichheit sind die jeweiligen Vorzugstitel angegeben. 

Die letzten vier Spalten geben die Entscheidung der Bewerbenden für die jeweilige Schulstufe wieder. 

Bewerberinnen und Bewerber für die Mittelschule erhalten bis zur Position 60 einen Studienplatz, jene der 

Oberschule bis zur Position 20. Verzichten diese auf einen Studienplatz und Ausbildungsvertrag, rücken die 

Nachgereihten nach.  
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Zur Vergabe der Ausbildungsverträge an die Gewinnerinnen und Gewinner wird ein eigenes Rundschreiben 

veröffentlicht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Landesschuldirektorin 

Sigrun Falkensteiner 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   SIGRUN FALKENSTEINER
Steuernummer / codice fiscale:   IT:FLKSRN75L71B220D

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  372353

unterzeichnet am / sottoscritto il:   08.05.2019

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 08.05.2019 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 08.05.2019
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